
Der Staatsgerichtshof hat 
klargestellt, dass den soge-
nannten Tatsacheninstan-
zen bei der Beurteilung der 

Erheblichkeit eines Beweisanbotes 
natürlich ein entsprechender Er-
messensspielraum einzuräumen ist.
Er hat jedoch klargestellt und ver-
langt dies fortan für die Abweisung 
von Beweisanboten, dass eben über-
zeugende sachliche Gründe vorlie-
gen müssen und die sogenannte Tat-
sacheninstanz, in der Praxis das FL-
Landgericht, klar und deutlich zu 
begründen hat, warum es nicht ge-
willt ist, einem Beweisantrag Folge 
zu leisten. Nach wie vor, insbesonde-
re im sozialrechtlichen Verfahren 
werden bspw. den medizinischen 
Befunden von behandelnden Ärzten 
der versicherten Person weniger 
Glauben geschenkt bzw. schwächer 
gewichtet, als den sogenannten vom 
Gericht bestellten Gutachtern. Es be-
darf jedoch bei abweichenden medi-
zinischen Befunden zumindest eine 
Auseinandersetzung und Begrün-
dung, warum ein bestimmter medi-
zinischer Befund bevorzugt wird.
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